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Teil I: Begründung 

1 Allgemeines 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schulendorf hat in ihrer Sitzung am 05.12.2019 die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 5 αNördlich der Birkenallee (K 61), Ortsausgang Richtung Bartelsdorfά sowie 

der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Die Beschlüsse wurden ortsüblich bekannt 

gemacht.  

Der Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf schafft die planungsrechtliche Voraussetzung für 

eine wohnbauliche Entwicklung am nordwestlichen Siedlungsrand der Gemeinde Schulendorf, 

nördlich der Birkenallee. Das künftige Wohngebiet kommt dem Angebot weiterer Wohnbauflächen in 

der Gemeinde Schulendorf zu Gute. 

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Schulendorf stellt die Fläche des Plange-

bietes als Fläche für die Landwirtschaft dar. Um das geplante Vorhaben entsprechend umsetzen zu 

können, erfolgt die Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Schulendorf im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. 

Die Aufstellung erfolgt nach dem Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) 

geändert worden ist, i.V.m. der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I S. 3786), dem Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 29.07.2009, 

zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetztes vom 30.06.2017, dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-

Holstein (LNatSchG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 und der aktuellen Fassung der Landesbau-

ordnung (LBO). 

Stand des Verfahrens 

Durch das Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB wird die Öffentlichkeit frühzeitig über die Inhalte der 

Planung informiert und kann sich hinsichtlich vorhandener Anmerkungen und Bedenken zu dem vor-

gestellten Vorhaben äußern. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 5 

wurde ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǊ !ǳǎƭŜƎǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ ½Ŝƛǘ ǾƻƳ Χ ōƛǎ Χ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘΦ 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs. 1 

BauGB für den Bebauungsplan Nr. 5 wurde in der Zeit vom Χ bis Χ durchgeführt. 

Das Verfahren nach § 4 Abs. 1 dient der Sondierung (sog. Scoping), in dem Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit gegeben wird, sich u.a. zum erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Die eingegangenen planungsrelevanten Stellung-

nahmen und Hinweise wurden geprüft und gegebenenfalls im weiteren Planungsprozess berück-

sichtigt.  

Am Χ wurde durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Schulendorf der Entwurfs- und Aus-

legungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 5 gefasst.  
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde am ΧΦ ortsüblich sowie über das 

Internet bekannt gemacht. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit 

Schreiben vom ΧΦ aufgefordert, ihre Stellungnahme abzugeben. Die Öffentlichkeit hatte gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB Gelegenheit ihre Anregungen und Hinweise zur Planung im Zeitraum vom Χ bis Χ 

abzugeben. 

2 Gebietsbeschreibung: Größe und Standort in der Gemeinde sowie vorhandene Nutzung 

Die Gemeinde Schulendorf liegt westlich der Gemeinde Büchen und wird von der Birkenallee (K 61) 

gequert. 

Die Fläche des Plangebietes befindet sich am nordwestlichen Siedlungsrand der Gemeinde 

Schulendorf. Südlich der Birkenallee befinden sich weitere wohnbauliche Nutzungen, welche durch 

bestehende Grünstrukturen von der Verkehrsfläche der Birkenallee separiert werden. Westlich des 

Plangebietes befindet sich eine gemeindliche Grünfläche, welche als Bolz- und Bouleplatz sowie für 

gemeindliche Veranstaltungen genutzt wird. Die Flächen nördlich und nordöstlich des Plangebietes 

werden, wie das Plangebiet bislang selbst, landwirtschaftlich genutzt. Östlich des Plangebietes 

befindet sich im Bereich der Birkenallee eine landwirtschaftliche Hofstelle. 

Die Fläche des Plangebietes wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Sie wird nördlich, östlich sowie 

südlich zur Birkenallee durch Knickstrukturen eingefasst.  

Die Lage des Plangebietes kann dem dieser Begründung vorausgehenden Lageplan entnommen 

werden. Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf umfasst eine Fläche 

von ca. 22.200 m², welches sich künftig wie folgt zusammensetzt: 

Wohnbaufläche ca. 11.500 m² 

Verkehrsfläche ca. 4.600 m² 

Flächen für Natur und Landschaft Ca. 5.700 m² 

Fläche für Ver- und Entsorgung ca.   400 m2 

 

Der Geltungsbereich umfasst das Gebiet 

- nördlich der Birkenallee (K 61), Ortsausgang Richtung Bartelsdorf 

Das Plangebiet umfasst eine Teilfläche des Flurstückes 20, Flur 1, Gemarkung Schulendorf sowie eine 

Teilfläche der Straßenverkehrsfläche der Birkenallee (K 61). 

3 Anlass der Planung 

Die Gemeinde Schulendorf stellt im Nahbereich des Unterzentrums Büchen und der damit 

verbundenen guten Anbindung an die überregionale Infrastruktur einen interessanten Wohnstandort 

dar. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 beabsichtigt die Gemeinde Schulendorf ein Angebot 

von zusätzlichen Wohnbauflächen innerhalb der Gemeinde Schulendorf zu schaffen. 
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4 Allgemeines Planungsziel 

Die Planung des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf sieht die wohnbauliche 

Entwicklung am nordwestlichen Siedlungsrand, nördlich der Birkenallee, vor. 

Die nördlich, östlich sowie südlich des Plangebietes entlang der Birkenallee bestehenden Knick-

strukturen werden in die Planung der künftigen Wohnbauflächen einbezogen und in ihrem Bestand 

planungsrechtlich gesichert. Zusätzliche Knickstrukturen bilden den westlichen Abschluss des Plan-

gebietes und gleichzeitig eine Trennung zu der westlich gelegenen Grünfläche der Gemeinde 

Schulendorf. Zur Erschließung der künftigen Wohnbauflächen erfolgt die Nutzung und Verbreiterung 

einer bestehenden Knicklücke am südwestlichen Rand der künftigen Wohnbauflächen. 

5 Rechtliche Rahmenbedingungen, übergeordnete planerische Vorgaben 

Die Gemeinden/Städte haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 

9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ hǊŘƴǳƴƎ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ ƛǎǘΦ 5ƛŜ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŅƴŜ αCƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŅƴŜά όǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜ 

.ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎύ ǳƴŘ ŘƛŜ α.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŅƴŜά όǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎύ ǎƛƴŘ ŘƛŜ {ǘŜǳŜǊǳƴƎǎƛƴǎ-

trumente der Gemeinde/Stadt für eine geplante städtebauliche Entwicklung des Gemeinde-/Stadtge-

bietes. Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 3 u. 4 BauGB). 

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Region ergeben sich aus dem Landesentwick-

lungsplan (LEP) 2010, dem Entwurf der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes (2018) und aus 

dem Regionalplan für den Planungsraum I. 

Folgende planerische Vorgaben sind bei der Bauleitplanung aus den bestehenden Fachplänen zu 

berücksichtigen: 

5.1 Landesentwicklungsplan ς LEP (2010) 

Der Landesentwicklungsplan enthält für die Gemeinde Schulendorf die nachfolgenden Darstellungen: 

 

Abbildung 1: Ausschnitt Landesentwicklungsplan SH 2010, 
Quelle: www.schleswig-holstein.de 

Die Gemeinde Schulendorf liegt im ländlichen 

Raum, westlich des Unterzentrums Büchen. 

Die Gemeinde Schulendorf grenzt im Westen an 

einen Entwicklungsraum für Tourismus und 

Erholung sowie an einen Vorbehaltsraum für 

Natur und Landschaft. 

Aufgrund der Entfernung des Vorhabengebietes 

ist nicht von einer Beeinträchtigung der ent-

sprechenden Bereiche auszugehen. 
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Zur Entwicklung der übergeordneten Raumstruktur des Landes 

Die ländlichen Räume sollen als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Lebensräume gestärkt 

werden. Die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung sollen verbessert werden. Die Be-

deutung der ländlichen Räume als Natur- und Erholungsräume soll nachhaltig gesichert werden. Der 

Vielfalt und Unterschiedlichkeit der ländlichen Räume sollen teilräumliche Strategien und Entwicklungs-

konzepte Rechnung tragen, die endogene Potenziale nutzen (1.4, 2G, LEP 2010). 

Versorgungsschwerpunkte sowie Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkte in den ländlichen Räumen 

sind die zentralen Orte. Sie werden ergänzt durch Gemeinden mit einer ergänzenden überörtlichen Ver-

sorgungsfunktionen (1.4, 4Z, LEP 2010). 

Bei Planungen für Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, technische und soziale Infrastruktur, Frei-

zeit, Kultur und Freiraumsicherung soll zusammengearbeitet werden. Dabei sollen möglichst interkom-

munale Vereinbarungen getroffen werden (1.5, 5G, LEP 2010). 

Die Gemeinde Schulendorf folgt den Vorgaben des Landesentwicklungsplanes, indem sie durch das 

geplante Vorhaben eine Wohnbaufläche entwickelt, um auf einer an bestehende Siedlungsflächen an-

grenzende Fläche zusätzlichen Wohnraum zu entwickeln. 

 

Zur Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung 

Grundsätzlich können in allen Gemeinden im Land neue Wohnungen gebaut werden. Art und Umfang 

der wohnbaulichen Entwicklung sollen vom Bedarf und von den örtlichen Voraussetzungen abhängen, 

das heißt von Funktion, Größe, Infrastrukturausstattung, Lage und Siedlungsstruktur der Gemeinden 

(2.5.2, 1G, LEP 2010). 

Gemeinden oder Gemeindeteile, die keine Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind, decken den örtli-

chen Bedarf (2.5.2, 3Z, LEP 2010). 

Der Gemeinde Schulendorf wird raumordnerisch keine zentralörtliche Funktion zugewiesen, sodass 

die wohnbauliche Entwicklung im Umfang des örtlichen Bedarfes zu erfolgen hat. Der bestehende Sied-

lungsraum der Gemeinde Schuldendorf weist keine Innenentwicklungspotenziale auf, welche für die 

weitere wohnbauliche Entwicklung herangezogen werden können. Insbesondere durch die gute An-

bindung an das Unterzentrum Büchen sowie im Weiteren nach Hamburg, Lüneburg und Berlin stellt 

die Gemeinde Schulendorf einen attraktiven Wohnstandort dar, sodass insbesondere jungen Familien 

die Möglichkeit gegeben werden soll in der Gemeinde Schulendorf wohnhaft zu bleiben.  

 

Vorbehaltsräume und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft 

Der LEP stellt in der Hauptkarte großflächig Vorbehaltsräume für Natur und Landschaft dar. Sie umfas-

sen großräumige, naturraumtypische, reich mit naturnahen Elementen ausgestattete Landschaften so-

wie Biotopverbundachsen auf Landesebene. Sie dienen als Planungsgrundlage für ganzheitliche Schutz-

ansätze sowie zur Entwicklung großflächiger naturbetonter Landschaftsbestandteile und Kulturland-

schaften mit ihren charakteristischen Lebensräumen und Lebensgemeinschaften. Dieses gilt auch für 

die schleswig-holsteinischen Küsten an Nord- und Ostsee sowie für die Uferbereiche der Unterelbe 

(5.2.2., 1G, LEP 2010). 
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In diesen Gebieten sollen Maßnahmen und Planungen nur durchgeführt werden, wenn sie Naturhaus-

halt und Landschaftsbild nicht grundlegend belasten und nicht zu einer endgültigen Veränderung der 

Landschaftsstruktur führen. Derartige Eingriffe sind nur dann hinnehmbar, wenn sie im überwiegenden 

öffentlichen Interesse erforderlich sind und angemessen ausgeglichen werden (5.2.2., 4 G, LEP 2010). 

Die Darstellung eines Vorbehaltsraumes für Natur und Landschaft westlich der Gemeinde Schulendorf 

steht dem geplanten Vorhaben des Bebauungsplanes Nr. 5 nicht entgegen. 

 

5.2 Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein ς Entwurf 2018 

Die Landesplanungsbehörde schreibt den Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) fort. 

Mit der Fortschreibung sollen die Grundsätze und Ziele der Raumordnung an die Entwicklung 

angepasst werden. Der neue LEP soll den veränderten Rahmenbedingungen, Herausforderungen und 

Chancen für eine nachhaltige Raumentwicklung Rechnung tragen. Er soll den LEP 2010 ersetzen. Der 

LEP legt die anzustrebende räumliche Entwicklung für 15 Jahre ab Inkrafttreten fest (www.bolapla-

sh.de).  

Das erste Beteiligungsverfahren zum Entwurf der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes 

Schleswig-Holstein fand in der Zeit vom 18. Dezember 2018 bis zum 31. Mai 2019 statt. 

Abbildung 2: Ausschnitt Fortschreibung LEP (Entwurf 2018), 
Quelle: www.boblapla.de 

Die Hauptkarte des Entwurfes zur Fort-

schreibung des Landesentwicklungsplanes 

Schleswig-Holstein enthält keine er-

gänzenden und weiterführenden Dar-

stellungen für die Gemeinde Schulendorf. 

Im Rahmen der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2018 erfolgt vor 

allem eine Aktualisierung vieler Kapitel. Struktur und Aufbau des Landesentwicklungsplans 2010 

bleiben weitgehend erhalten. 

Nachfolgende neue und geänderte Inhalte der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes sind für 

den Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf von Belang. 

¶ Der wohnbauliche Entwicklungsrahmen ist aufgrund des erhöhten Wohnungsneubaubedarfs 

aktualisiert worden (neuer Geltungszeitraum, neuer Stichtag beim Wohnungsbestand). Außerdem 

wurden Ausnahmen definiert, um ihn flexibler zu gestalten. 
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¶ Erstmals enthält der Plan eine Vorgabe für die Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme im 

Land. 

ω 9ǎ Ǝƛōǘ ŜƛƴŜƴ ƴŜǳŜƴ ¢Ŝƛƭ ! mit übergeordneten und strategischen Ansätzen für eine zukunfts-

orientierte Landesentwicklung. 

ω 5ƛŜ ǊŀǳƳƻǊŘƴŜǊƛǎŎƘŜƴ !ƴǎŅǘȊŜ Ȋǳ Klimaschutz und Klimaanpassung wurden im Plan zusammen-

geführt. 

 (Quelle: www.schleswig-holstein.de) 

 

Wohnungsbauentwicklung in den Gemeinden 

Gemeinden oder Gemeindeteile, die keine Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind, decken den ört-

lichen Bedarf. Dort können im Zeitraum 2018 bis 2030 [bzw. im Planungszeitraum des LEPs] bezogen 

auf ihren Wohnungsbestand am 31.12.2017 [bzw. den aktuell verfügbaren Wohnungsbestand bei 

Inkrafttreten des Plans] neue Wohnungen im Umfang von 

- bis zu 15 Prozent in den Ordnungsräumen und von 

- bis zu 10 Prozent in den ländlichen Räumen gebaut werden (wohnbaulicher Entwicklungsrahmen). 

(3.6.1, 3Z, Entwurf Fortschreibung LEP). 

Durch den Entwurf zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein wird der 

Gemeinde Schulendorf ein neues wohnbauliches Entwicklungspotenzial bis zum Jahr 2030 [bzw. im 

Planungszeitraum des LEPs] zugewiesen.  

Die Gemeinde Schulendorf weist am Stichtag des 31.12.2017 einen Wohnungsbestand von 206 Wohn-

einheiten auf. Dies entspricht abzüglich der bereits erfolgten Entwicklung einem übrigen Entwicklungs-

potenzial von 21 Wohneinheiten.  

Das Vorhaben des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf stellt die weitere großräumige 

wohnbauliche Entwicklung innerhalb der Gemeinde dar. Eine Inanspruchnahme des entsprechenden 

Entwicklungspotenzials ist unter diesem Aspekt städtebaulich begründbar. 

Im Zuge der kontinuierlichen Siedlungsentwicklung hat sich die Gemeinde Schulendorf mit der Mög-

lichkeit wohnbaulicher Nachverdichtungen im Innenbereich des Siedlungsraumes auseinandergesetzt. 

Entsprechende Potenziale bestehen gegenwärtig nicht bzw. können durch die Gemeinde Schulendorf 

nicht für die bestehende Wohnraumschaffung herangezogen werden (vgl. Ziff. 6). 

Die günstige Lage des Vorhabengebietes mit unmittelbarem Anschluss an die Verkehrsfläche der 

Birkenallee reduziert den erforderlichen Ausbau der Infrastruktur. Die Planstraße des Vorhaben-

gebietes wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgebildet, was wiederum zu einem verringerten 

Straßenquerschnitt und somit zu einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme führt. 

Durch die bestehende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie geeignete Fest-

setzungen als Voraussetzung für eine technische Anwendung erneuerbarer Energien erfolgt die 

Berücksichtigung des Klimaschutzes. 

Das Vorhaben des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf steht den Vorgaben der Fort-

schreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein (Entwurf 2018) nicht entgegen. 
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5.3 Regionalplan für den Planungsraum I 

Die Regionalpläne beinhalten den langfristigen Entwicklungs- und Orientierungsrahmen für die räum-

liche Entwicklung des Planungsraumes aus überörtlicher Sicht. Der Regionalplan für den Planungsraum 

I (RP I) Schleswig-Holstein Süd, Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn 

enthält für die Gemeinde Schulendorf die nachfolgenden Darstellungen: 

Abbildung 3: Ausschnitt Regionalplan 1, Quelle: www.schleswig-
Holstein.de 

Die Gemeinde Schulendorf liegt im länd-

lichen Raum westlich des Unterzentrums 

Büchen. 

Weitergehende planungsrelevante Dar-

stellungen umfasst der Regionalplan für 

den Planungsraum 1 Schleswig-Holstein 

nicht. 

Entsprechend des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein stellt der Regionalplan I die 

Gemeinde Schulendorf im ländlichen Raum dar. 

Der Regionalplan I triff t für die Gemeinde Schulendorf keine weitergehenden raumordnerischen Vor-

gaben.  
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5.4 Derzeit wirksamer Flächennutzungsplan 

 

Abbildung 4: Ausschnitt derzeit wirksamer Flächen-
nutzungsplan (2001) Gemeinde Schulendorf, Quelle: Amt 
Büchen 

  

Abbildung 5: Ausschnitt 2. Änderung FNP Gemeinde 
Schulendorf, Quelle: Amt Büchen 

 

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Schulendorf stellt das Plangebiet als Fläche 

für die Landwirtschaft dar. 

Südlich der Birkenallee grenzen die Wohnbauflächen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 

Nr. 1 BauNVO der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes an, welche bereits im Zuge des Bebauungs-

planes Nr. 1 der Gemeinde Schulendorf umgesetzt worden sind.  

Um das Vorhaben des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf umsetzen zu können, ist eine 

Änderung des derzeit wirksamen Flächennutzugnsplanes erforderlich. Die Aufstellung der 6. Änderung 

des Flächennutzungsplanes erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit dem Bebauungs-

plan nr. 5 der Gemeinde Schulendorf, um dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zu folgen. 

6 Standortwahl 

Die Gemeinde Schulendorf stellt in unmittelbarer Nähe zum Unterzentrum Büchen einen interes-

santen Wohnstandort dar. 

Die besondere Lagegunst, insbesondere durch die Nähe zur Mobilitätsdrehscheibe der Gemeinde 

Büchen sowie die gleichzeitig landschaftliche reizvolle Lage, machen die Gemeinde Schulendorf u.a. 

für Pendler und Familien mit Kindern zu einem interessanten und gefragten Wohnstandort. 
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Abbildung 6: Standortvarianten Bebauungsplan Nr. 5 Gemeinde Schulendorf, Quelle: Amt Büchen 

 

 

 

Abbildung 7: Erläuterungen Standortvarianten Bebauungsplan Nr. 5 Gemeinde Schulendorf, Quelle: Amt Büchen 
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In der Gemeinde Schulendorf sind vorhandene Baulücken gemäß § 34 BauGB aufgrund von Geruchs-

immissionen (siehe Anlage Immissionsschutz-Stellungnahme) nicht bebaubar. 

Die Fläche des Vorhabengebietes (Fläche 4) der Gemeinde Schulendorf wurde im Zuge der Orts-

bereisung bereits im Jahr 2015 als mögliche Entwicklungsfläche benannt. Die entsprechende Um-

setzung wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 planungsrechtlich vorbeeitet. 

7 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 5 sind darauf ausgerichtet, dass sich die baulichen Anlagen 

des künftigen Wohngebietes an die bestehende Umgebung anpassen und durch die geplante Ent-

wicklung ein stimmiges Ortsbild gewahrt bleibt. 

7.1 Art der baulichen Entwicklung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

In den Allgemeinen Wohngebieten 1 und 2 (WA 1 und 2) sind die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 

zulässigen Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke) sowie die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 sowie 3-5 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

Die gem. § 4 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen (die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie nicht störende 

Gewerbebetriebe) sind nur ausnahmsweise zulässig. 

Ein Allgemeines Wohngebiet (WA) dient vorwiegend dem Wohnen. Die vorgenommenen Ausschlüsse 

sind notwendig, um dem städtebaulichen Ansatz eines Allgemeinen Wohngebiets (WA), das sich 

harmonisch in die Umgebung einfügt, zu folgen. Für die im Plangebiet entstehenden Wohngebäude 

und auch für die nachbarschaftliche Wohnbebauung könnte eine weit über dieses Maß hinausgehende 

Nutzungsintensität als störend empfunden werden und damit zu Problemen führen.  

Insbesondere Gartenbaubetriebe und Tankstellen könnten in unmittelbarer Umgebung zur Wohnbe-

bauung aufgrund der Öffnungszeiten sowie des verursachten Ziel- und Quellverkehrs durch Kunden 

und der Anlieferungszeiten, gerade in den Abend- und Nachtstunden, zu beeinträchtigenden Schall-

immissionen für die angrenzende Wohnbebauung führen. Daher werden sie für das Plangebiet ausge-

schlossen. 

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (der Versorgung des Gebietes dienenden Läden und Schank- 

und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie sonstige nicht störende Gewerbe-

betriebe) können in angemessenem Umfang zur Lebendigkeit sowie einer verträglichen Nutzungs-

mischung und damit zur Attraktivität des Gebiets beitragen. Sie müssen in ihrer konkreten Ausge-

staltung jedoch stets dem Gebietscharakter entsprechen. Durch die Einschränkung der Zulässigkeit 

erfolgt eine Genehmigung nach einer jeweiligen Einzelfallprüfung unter Wahrung der Gebiets-

charakteristik. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Durch die Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung passt sich die künftige Bebauung in das 

Ortsbild ein, ohne dieses zu beeinträchtigen.  
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7.2.1 Bauweise, Baugrenzen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)  

Um den künftigen Bauherren innerhalb des Geltungsbereiches eine möglichst große Flexibilität in der 

Wahl ihrer Gebäudestellung zu gewährleisten, werden innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes  (WA) 

grundstücksübergreifende überbaubare Grundstücksflächen (Baufenster) festgesetzt. Diese weisen zu 

den bestehenden Knickstrukturen ausreichende Abstände auf, um sie vor Beeinträchtigungen durch 

eine bauliche Entwicklung zu schützen. 

Für die Fläche des Allgemeinen Wohngebietes wird die Art der Bauweise auf Einzel- und Doppelhäuser 

in offener Bauweise [o] begrenzt. Die kleinteiligere Bebauung schafft ein geordnetes und locker 

bebautes Siedlungsbild innerhalb des künftigen Quartiers. 

7.2.2 Höhe baulicher Anlagen, Zahl der Vollgeschosse 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 16 Abs. 2 + 3, § 18 und § 20 BauNVO) 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) werden maximal zulässige Gebäudehöhen (GH) durch Höhen-

angabe über Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. 

Gebäudehöhe 

Grundsätzlich gelten die in der Planzeichnung festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH). Für 

bestimmte Bereiche sind Ausnahmen wie nachfolgend zulässig:  

Von der festgesetzten Gebäudehöhe (GH) ausgenommen sind betriebsbedingte technische Anlagen, 

Anlagen für Lüftungen und Kühlung, Schornsteine und betriebsbedingte Antennenanlagen sowie 

untergeordnete Bauteile. Durch die v.g. Anlagen und Bauteile ist eine Überschreitung der maximalen 

Gebäudehöhe (GH) um bis zu 1,00 m zulässig. 

Die maximal zulässige Firsthöhe (FH) innerhalb des Plangebietes wird auf 49,00 ü NHN m begrenzt, 

was einer realen Gebäudehöhe von etwa 9,00 ς 9,70 m entspricht. 

Die einheitliche Wahl der Höhenfestsetzungen über Normalhöhennull (ü.NHN) wird gewählt, um zu 

gewährleisten, dass sich die geplanten Gebäude in ihrer Gebäudehöhe über Normalhöhennull (ü.NN.), 

trotz der möglicherweise bewegten Topografie an die bestehenden Wohngebäude, anpassen. 

Die Festsetzung von unterschiedlichen Höhenbezugspunkten (HBP) ist nur schwer umsetzbar, da selbst 

eine geringfügige Verschiebung der jeweiligen Höhenbezugspunkte bereits deutlich andere 

Gebäudehöhen ergeben würden. Die maximale Höhenfestsetzung über Normalhöhennull (ü.NHN) 

lässt sich eindeutig nachvollziehen und einhalten. 

Oberkante Fertigfußboden 

Die Oberkante Fertigfußboden der Gebäude innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete 1 und 2 (WA 1 

und 2) ist mindestens 49,20 über NHN (mindestens 20 cm über der an das Grundstück angrenzenden 

Planstraße) vorzusehen. Maßgeblich ist die Höhe des Fahrbahnrandes über die gesamte Grundstücks-

breite parallel zur Straßenbegrenzungslinie der nächstgelegenen Planstraße. 

Durch die konkreten Definitionen der Höhenlagen für die baulichen Anlagen wird sichergestellt, dass 

sich die künftigen Gebäude in ihrer Gesamthöhe an die umgebende Bestandsbebauung anpassen und 

innerhalb des Quartiers ein stimmiges Siedlungsbild entsteht.  
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Gleichzeitig erfolgt die Berücksichtigung der gewählten Form der Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Verkehrsflächen über straßenbegleitende Mulden. Durch die Lage der Oberkante des 

Fertigfußbodens (OKFF) wird eine Beeinträchtigung der künftigen Wohngebäude durch Oberflächen-

wasser auch bei einen möglichen Übertritt der Entwässerungsmulden ausgeschlossen. 

Die Begrenzung der zulässigen Gebäudehöhe erfolgt innerhalb des Plangebietes für die Flächen der 

Allgemeinen Wohngebiete 1 und 2 (WA 1 und 2) jeweils auf 49,00 m üNHN. Die Zahl der zulässigen 

Vollgeschosse wird für die beiden Teilflächen hingegen differenziert festgesetzt. Das Allgemeine 

Wohngebiet 1 (WA 1) im westlichen Teil des Plangebietes wird mit der Zulässigkeit von maximal einem 

Vollgeschoss [I] begrenzt und stellt somit einen Übergang zu den westlich angrenzenden Freiflächen 

dar. Das Allgemeine Wohngebiet 2 (WA 2) ermöglicht bei identischer maximal zulässiger Gebäudehöhe 

die Umsetzung von zwei Vollgeschossen [II]. Die Fläche östlich des Plangebietes stellt im Zuge der 

künftigen wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde Schulendorf eine potenzielle Erweiterungsfläche 

dar, sofern die bestehende Belastung der Geruchsimissionen eine entsprechende Entwicklung ermög-

licht. Die Gebäude in zweigeschossiger Bauweise grenzen somit langfristig an weitere Siedlungsflächen 

der Gemeinde Schuledorf an. Durch die differenzierte Festsetzung der zulässigen Zahl der Voll-

geschosse wird ein vielfältiges und dennoch strukturiertes Angebot der Bebauungstypologie innerhalb 

des Plangebietes geschaffen ohne die einzelnen Flächen untereinnader zu beeinträchtigen. 

7.2.3 Grundflächenzahl 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 festgesetzt. Diese 

Beschränkung wird vorgenommen, um ein einheitliches und dem Ortsbild angepasstes, stimmiges 

Siedlungsbild zwischen dem neuen Wohngebiet und der bereits bestehenden Bebauung entlang des 

Birkenweges zu schaffen. 

Die Festsetzung bleibt unterhalb der gemäß § 17 BauNVO bestehenden Obergrenze für die Be-

stimmung des Maßes der baulichen Nutzung für Allgemeine Wohngebiete (WA) und entspricht zudem 

in etwa dem Grad der zulässigen Versiegelgung im Umfeld des Plangebietes. Durch die einheitliche 

Wahl der zulässigen Grundflächenzahl wird ein stimmiges Ortsbild zwischen der bereits bestehenden 

Wohnbebauung sowie den künftigen privaten Grundstücken geschaffen. 

7.2.4 Stellplatzflächen und Nebenanlagen 

Die zulässige Grundflächenzahl innerhalb der   Allgemeinen Wohngebiete 1 und 2 (WA 1 und 2) darf 

durch Stellplätze (sog. Carports), Nebenanlagen, Garagen sowie deren Zufahrten und verfahrensfreie 

Anlagen gemäß LBO-SH bis zu einer Gesamtgrundflächenzahl (GRZ) von 0,45 überschritten werden. 

Durch eine verbindlich zu schaffende Zahl von privaten Stellplätzen in Abhängigkeit von der Zahl der 

Wohneinheiten wird ein übermäßiges Parken im Straßenraum verhindert, sodass dieser zugunsten der 

Verkehrssicherheit übersichtlich bleibt. Zudem wird so sichergestellt, dass der öffentliche Raum nicht 

mehr als nötig durch ruhenden Verkehr beansprucht wird und somit für vielfältige Nutzungen offen 

bleibt. 

7.2.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
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In den Allgemeinen Wohngebieten 1 und 2 (WA 1 und 2) sind maximal zwei (2) Wohnungen pro 

Einzelhaus [E] sowie eine Wohnung pro Doppelhaushälfte [D] zulässig. 

Die Zahl der Wohnungen innerhalb der künftigen Wohngebäude wird begrenzt. In Verbindung mit den 

festgesetzten grundstücksübergreifenden Baufenster wird somit sichergestellt, dass die bauliche 

Entwicklung keine Unverhältnismäßigkeiten gegenüber dem bestehenden Ortsbild entstehen lässt. 

7.3 Versickerung des Niederschlagswassers 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Das auf den Privatgrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf diesen zur Versickerung zu 

bringen. 

Im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf ist eine  Brunnenbauuntersuchung zur 

Ermittlung der Versickerungsfähigkeit des Niederschlagswassers innerhalb des Plangebietes durch das 

Büro BFB Büro für Bodenprüfung GmbH erstellt worden. Das vollständige Gutachten liegt der Be-

gründung als Anlage bei. 

aƛǘ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǎ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ 9ǊƭŀǎǎŜǎ α²ŀǎǎŜǊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ȊǳƳ ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ 

Regenwasser in Schleswig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-w²мά ŘŜǎ aƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳǎ ŦǸǊ 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitaliserung (MELUND) und des Ministeriums für 

Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein (MILI) vom 10. Oktober 2019, 

wird verstärkt auf den zukünftigen Wasserhaushalt des geplanten Bebauungsplanes geachtet und 

deren Abweichungen zum potenziell naturnahen Wasserhaushalt überprüft. Es wird angestrebt, die 

Abweichungen so gering wie möglich zu halten, also einen großen Oberflächenabfluss zu vermeiden 

und vorrangig das Niederschlagswasser dezentral zu verdunsten und zu versickern, um die 

hydrologischen und hydraulischen Auswirkungen auf den ökologischen Zustand der Fließgewässer 

durch Regenwassereinleitungen zu vermindern.  

Anhand der Baugrunderkundungen ist ersichtlich, dass eine Versickerung des Niederschlagswassers im 

B-Plangebiet möglich ist und somit entsprechend verbindlich für die privaten Grundstücksflächen 

festgesetzt wird. 

Auf die weiterführenden Erläuterungen ȊǳǊ 9ǊǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ ǳƴǘŜǊ ½ƛŦŦΦ мо ά±ŜǊ- ǳƴŘ 9ƴǘǎƻǊƎǳƴƎέ 

wird ergänzend verwiesen. 

7.3.1 Störfallbetriebe 

Besonders störfallrelevante Betriebe gemäß Störfallverordnung (12. BImSchV gemäß Seveso II RL) sind 

nicht vorhanden. 

Durch die Planungen, die ein allgemeines Wohngebiet vorsehen, werden keine Störfallbetriebe 

zugelassen. 
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7.4 Grünordnerische Festsetzungen 

Die verbindlich getroffenen grünordnerischen Festsetzungen führen zu einer Ein- und Durchgrünung 

des Plangebietes. Die bestehenden Knickstrukturen werden in die geplante Entwicklung der Wohn-

bauflächen einbezogen, wodurch sich das künftige Quartier stimmig in das bestehende Ortsbild 

einfügt. 

ω Innerhalb der festsetzten Knickschutzstreifen sind bauliche Anlagen jedweder Art zu unterlassen, 

ebenso unzulässig sind Veränderungen von Relief und Boden wie Abgrabungen, Aufschüttungen, 

Versiegelungen. Knickschutzstreifen sind durch eine jährliche Mahd (ab Ende Juli) extensiv zu 

pflegen und als Gras- und Krautsaum zu entwickeln. Das Mähgut ist abzufahren. Die Knickschutz-

streifen sind im gemeindlichen Eigentum vorgesehen und durch einen Zaun von den privaten 

Grundstücken zu trennen. Diese Abzäunung gilt auch während der Bauphase. Knicks sind 

gesetzlich geschützte Biotope. Nach § 30 BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung 

oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können, verboten. 

¶ Die vorhandene Birkenallee ist als Allee zu erhalten und zu fördern. Neupflanzungen im Straßen-

raum sind ausschließlich durch Birken (Betula pendula) durchzuführen. Straßenunterhaltungs-

arbeiten sind unter Beachtung der DIN 18920 und der RAS-LP4 durchzuführen. Alleen sind 

gesetzlich geschützte Biotope. Nach § 30 BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung 

oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können, verboten. 

¶ Stellplätze ohne Schutzdach sind nur in wasserdurchlässiger Ausführung zulässig (Pflaster mit 

mindestens 20% Fugenanteil, Sickerpflaster, Rasenpflaster, Schotterrasen). 

¶ Vorhandene Knicklücken sind durch Strauchgehölze folgender Arten zu ergänzen: Faulbaum 

(Frangula alnus), Weißdorn (Crataegus laevigata), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Schneeball 

(Viburnum opulus) und Pfaffenhütchen (Euonymus auropaeus), in der Qualität Strauch 2x 

verpflanzt, Größe 80-100 cm. Die vorhandenen Bäume (Eichen) sind dauerhaft zu erhalten und 

mindestens im Abstand von 20 - 30 m als Überhälter zu entwickeln. 

¶ Für zu erhaltende Knicks sind bei Abgang Ersatzpflanzungen und Aufsetzarbeiten so durch-

zuführen, dass der Charakter und Aufbau des Knicks erhalten bleibt bzw. gefördert  wird. Knicks 

sind gesetzlich geschützte Biotope, bei denen jegliche Handlungen, die zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung oder Zerstörung führen, verboten sind. 

¶ Im Straßenraum der Planstraße sind Pflanzinseln mit Bäumen anzulegen. Für die Bepflanzung 

sind großkronige Laubbaumarten in der Qualität: Hochstamm 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 

18-20 cm Stammumfang zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. Es ist eine Pflanzscheibe von 

mind. 15 m² unversiegelt zu lassen und zu begrünen. 

Die Zahl der zu pflanzenden Bäume wird im Laufe des Verfahrens verbindlich festgesetzt. 

¶ Der zum Erhalt festgesetzte Gehölzbestand ist auf Dauer zu erhalten. Ausgefallene Arten sind 

gleichartig zu ersetzen. 

¶ Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushälfte ist mindestens ein Laubbaum mit einem Stammumfang von 

mindestens 14-16 cm oder ein hochstämmiger Obstbaum mit einer Höhe von 160 - 180 cm und 

einem Stammumfang ab 7 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

¶ Für die Knickneuanlage im Westen sind Knickwälle in einer Höhe von 1,0 m, einer Fußbreite von 

2,5 - 3,0 m und einer Kronenbreite von ca. 1,0 m herzustellen. Die Bepflanzung auf den Knicks ist 

zweireihig mit Pflanzabständen von 0,75 x 0,75 m vorzusehen, in den ersten Jahren ist 
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Wildverbissschutz erforderlich. Für die Bepflanzung der Knicks sind folgende Arten als Sträucher 

zu verwenden: Acer campestre (Feldahorn), Betula pendula (Birke), Crataegus laevigata 

(Weißdorn), Corylus avellana (Hasel), Frangula alnus (Faulbaum), Viburnum opulus (Schneeball), 

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen), Prunus insititia (Kretel), Sorbus aucuparia (Vogelbeere). 

Als Überhälter sind je 2 Stück Carpinus betulus (Hainbuche) und Prunus avium (Vogelkirsche) als 

Hochstamm (Stammumfang 12/14 cm) zu verwenden. Auf der gesamten Länge des neu 

anzupflanzenden Knicks ist ein 1 m breiter Knickdurchbruch zulässig. 

 

7.4.1 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Schulendorf wurde durch das Büro 

BBS Greuner-Pönicke ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Das vollständige Gutachten liegt 

der Begründung als Anlage bei. 

Auszug artenschutzrechtliche Prüfung 

Die Gemeinde Schulendorf plant mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 die Erschließung 

neuen Baulandes im Westen der Gemeinde. Dazu soll eine vorhandene Ackerfläche in Bauland 

(Wohnbebauung) umgewandelt werden. Zwecks Anbindung mittels einer Zufahrtsstraße werden im 

Südosten Anteile von Gehölzstrukturen überplant. 

Innerhalb der Fläche sind an artenschutzrechtlich relevanten Arten Brutvögel der Gehölze, Fledermäuse 

und die Haselmaus anzunehmen. Ein Vorkommen der Zauneidechse ist wenig wahrscheinlich, der 

nordöstliche Knick als potenzieller Lebensraum bleibt zudem erhalten. Das Vorkommen von Offen-

landarten wurde durch eine Kartierung ausgeschlossen. Für Gehölzbrüter ist ein artenschutzrechtlicher 

Ausgleich erforderlich, der im Westen des Planbereichs in Form einer Knickneuanlage mit 

Knickschutzstreifen vorgesehen wird. Für Brutvögel, Fledermäuse und Haselmaus werden zudem 

Vorgaben bzgl. der zeitlichen Umsetzung der Eingriffe in Gehölze erforderlich.  

Durch die Umsetzung der genannten Maßnahmen kann ein Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG 

vermieden werden. Die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen sind im B-Plan festzusetzen. 

Entsprechende artenschutzrechtliche Hinweise werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 

8 Umweltbelange 

8.1 Schalltechnische Untersuchung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 werden die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für eine wohnbauliche Entwicklung geschaffen. Zur Wahrung von gesunden Wohnver-

hältnissen wird im Rahmen der Bauleitplanung geprüft, ob Immissionen den Planungen entgegen-

stehen. 

Zur Bewertung der Situation, besonders in Hinblick auf den Verkehrslärm der Birkenallee, wurde im 

Rahmen des Verfahrens eine schalltechnische Untersuchung erstellt.  

Mit der Erstellung dieser Untersuchung wurde das Büro ibs Ingenieurbüro für Schallschutz Dipl.-Ing. 

Volker Ziegler beauftragt. Das vollständige Gutachten liegt der Begründung als Anlage bei. 
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Auszug Schallgutachen 

Die Gemeinde Schulendorf hat die Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und des 

Bebauungsplanes Nr. 5 beschlossen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Wohngebiet 

im Ortsausgangsbereich Richtung Bartelsdorf nördlich der Birkenallee (K 61) zu schaffen. 

ώΧϐ 

Als Art der baulichen Nutzung werden Allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. Der Bebauungsplan 

Nr. 5 enthält außerdem Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung einschließlich Baugrenzen für 

ca. 17 Baugrundstücke. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser mit ein - bis zwei Vollgeschossen. Die 

Verkehrserschließung erfolgt über eine Plansttraße, die am südöstlichen Rand des Plangebietes im 

Bereich des dortigen Ortsschildes in die Birkenallee mündet. 

Das Büro ibs wurde beauftragt, die von der Birkenallee (K 61) ausgehenden Verkehrslärmimmissionen 

innerhalb des Plangebietes zu untersuchen. Ergänzend wird auf die Auswirkungen der westlich an das 

Plangebiet angrenzenden Grünfläche mit Bolzplatz und Boulebahn eingegangen. 

ώΧϐ 

Grünfläche 

Im Norden der Grünfläche westlich des Plangebietes befindet sich eine Boulebahn mit überdachter 

Sitzgruppe. Die davon ausgehenden Geräusche sind nach fachlicher Einschätzung des Unterzeichners 

für das Plangebiet nicht relevant.  

Ein bis zwei Mal pro Jahr finden Veranstaltungen wie Boule-Turnier und Osterfeuer statt. Dafür gelten 

die in den Regelwerken enthaltenen Anforderungen für seltene Ereignisse. 

Der südliche Bereich der Grünfläche mit zwei mobilen Toren kann zum Fußnallspielen/Bolzen genutzt 

werden (keine Vereinsnutzung). Soweit diese Fläche von Kindern bis zum Spielplatzalter genutzt wird, 

ist dies durch § 21 (1a) BImSchG legimitiert. όΧύ 

Bei Nutzung des Bolzplatzes durch Jugendliche und Erwachsene fallen die davon ausgehenden Ge-

räusche in den Anwendungsbereich der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV). 

Nach Auskunft des Bürgermeisters Herrn Borchers spielen auf dem Bolzplatz 5 ς 10 Kinder und/oder 

Jugendliche. Beim Bolzen von 10 Jugendlichen ergibt sich gemäß [14] incl. Impulszuschlag eine Gesamt-

Schallleistung von LW= 97 dB(A). Ordnet man dieser einer üblichen Bolzfläche in der Mitte der 

Grünfläche zu, dann liegen die resultierenden Lärmimmissionen an den westlichen Baugrenzen des 

Plangebietes im Bereich des für Allgemeine Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwertes der 18. 

BImSchV von 55 dB(A) und damit innerhalb des zulässigen Rahmens. 

όΧύ 

Verkehrslärm 

Die Berechnungen der von der Birkenallee (K 61) ausgehenden Verkehrslärmimmissionen erfolgen auf 

Grundlage der letztmaligen Verkehrserhebung im Jahr 2010 zuzüglich 1 dB(A) für zwischenzeitliche 
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bzw. zukünftige Verkehrszunahmen. Die flächendeckenden Ergebnisse sind für die Immissionshöhen 2,0 

m (ebenerdige Außenwohnbereiche) und 5,6 m (Ober-/Dachgeschoss) als Anlagen 6-8 (Vzul = 100 km/h 

westlich des Ortsschildes) und Anlagen -11 (Vzul= 70 km/h westlich des Ortsschildes) beigefügt. Auf die 

Ausführungen im Kapitel 3.4 zu den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wird verwiesen. 

Die Berechnungen mit Vzul= 100 km/h westlich des Ortsschildes weisen an den straßennächsten 

Baugrenzen Beurteilungspegel am Tag von bis zu 60 dB(A) in den Außenwohnbereichen bzw. 62 dB(A) 

im Obergeschoss sowie in der Nacht von bis zu 54 dB(A) auf. Die für Allgemeine Wohngebiete geltenden 

Orientierungswerte von 55 / 45 dB(A) und auch die als Abwägungshilfen heranziehbaren 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 / 49 dB(A) werden überschritten. Für dieses 

Belastungsszenario sind primäre Lärmschutzmaßnahmen wie Errichtung einer abschirmenden 

Lärmschutzanlage (Wall/Wand) entlang der Birkenallee und/oder Vergrößerung des Abstandes 

zwischen Birkenallee und Baugrenzen des geplanten Wohngebietes geboten, um zumindest am Tag 

den Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV einzuhalten (ergänzt durch passive Schallschut-

zmaßnahmen). Dies bedarf dann zunächst weiterer Planungsabstimmungen. 

Wie im dritten Absatz auf Seite 13 (Schallgutachten) ausgeführt, handelt es sich bei dem regel-

konformen Worst-Case-Szenario mit Vzul= westlich des Ortsschildes um eine theoretische Betrachtung. 

Die real gefahrenen Geschwindigkeiten westlich des Ortsschildes dürften mit Berücksichtigung der 

vorgesehenen Einmündung der Planstraße des Wohngebietes nach Einschätzung des Unterzeichners 

im Mittel eher im Bereich 70 km/h liegen. Nach diesbezüglichen Berechnungen liegen die 

Beurteilungspegel am Tag bei maximael 58 dB(A) in den Außenwohnbereichen bzw. 59 dB(A) im 

Obergeschoss sowie in der Nacht von maximal 52 dB(A). Der Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) am 

Tag wird eingehalten, sodass nach fachlicher Einschätzung des Unterzeichners mit Verweis auf die 

Ausführungen in Kapitel 3.1 (des Schallgutachtens) auf die Errichtung eines Walles oder einer Wand 

verzichtet werden kann. Verbleibende Überschreitungen der Orientierungs- bzw. Immissions-

grenzwerte lassen sich durch Festsetzungen von passiven Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden 

augleichen. Darauf wird im Kapitel 3.6 (des Schallgutachtens) einschließlich eines Festsetzungs-

vorschlages näher eingegangen. 

Um dieses gegenüber Vzul= 100 km/h günstigere Belastungsszenario abzusichern, sollte auf einer Länge 

von ca. 200 m westlich des Ortsschildes die zulässige Höchstgeschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen 

durch entsprechende Ausschilderungen aus Vzul= 70 km/h begrenzt werden (u.U. auch aufgrund der 

vorgesehenen Einmündung der Planstraße in die Birkenallee aus Verkehrssicherheitsgründen geboten 

ist). 

Ggf. kommt auch in Betracht, das Ortsschild bis zur westlichen Grenze des Plangebietes vorzuverlegen 

mit dann Vzul= 50 km/h und weiteren Pegelminderungen gegenüber Vzul= 70 km/h von 2 dB(A). Weiteres 

Lärmminderungspotenzial besteht darin, die Baugrenzen von der Birkenallee abzurücken (z.B. analog 

zu dem südlich der Birkenallee gelegenen Wohngebiet Neukoppel) sowie Verwendung eines 

lärmmindernden Asphaltbelages bei der im Jahr 2022 vorgesehenen Sanierung der Birkenallee (dies 

bedarf entsprechender Abstimmungen mit dem Straßenbaulastträger). 

όΧύ 
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8.1.1 Passive Schallschutzmaßnahmen und Festsetzungsvorschlag 

Auf aktive Schallschutzmaßnahmen wird im Kapitel 3.5 (des Schallgutachtens) eingegangen. Die 

aufgezeigten Möglichkeiten sollten im weiteren Planungsverfahren abgewogen werden. 

Für das Belastungsszenario mit Vzul= 70 km/h westlich des Ortsschildes können sich im Hinblick auf die 

verbleibenden Überschreitungen des Orientierungswertes am Tag (mit einem maximalen maßgeb-

lichen Außenlärmpegel von La = 59 + 3 = 62 dB(A) und einem resultierenden Bau-Schalldämm-Maß von 

maximal  Rẃ,ges = 65 ς 30 = 35 dB(A) über das übliche Maß hinausgehende Anforderungen an den 

baulichen Schallschutz der Wohngebäude ergeben. Zur Vereinfachung und auf der sicheren Seite 

liegend wird vorgeschlagen, für die Spanne der nächtlichen Beurteilungspegel in der Anlage 11 von 47 

ς 52 dB(A) das dem oberen Wert zugeordnete Bau-Schalldämm-Maß von Ŕw,ges = 35 dB ohne weitere 

Abstands- und Geschossdifferenzierungen festzusetzen (mit der Möglichkeit, im Rahen der konkreten 

Gebäudeplanungen mit objektbezogenen Nachweisen davon abzuweichen). In der folgenden Dar-

stellung ist der betreffende Plangebietsbereich gekennzeichnet (basierend auf Anlage 11 des 

Schallgutachtens). 

Abbildung 8: Auszug Schalltechnische Untersuchung B-Plan 5, Quelle: ibs Ingenieurbüro für Schallschutz Dipl.-Ing. 

Volker ZIegler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies setzt gemäß den Ausführungen im Kapitel 3.5 (des Schallgutachtens) voraus, dass von einer 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich des Plangebietes von Vzul= 70 km/h ausgegangen werden 

kann. όΧύ 
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8.2 Immissionsschutz-Stellungnahme 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 wurden in der Gemeinde Schulendorf fünf land-

wirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung hinsichtlich der bestehenden Geruchsemissionen beurteilt. 

Die vollständige Immissionsschutz-Stellungnahme liegt der Begründung als Anlage bei. 

Auszug Immissionsschutz-Stellungnahme 

Für das geplante Vorhaben ist eine Ausbreitungsrechnung nach dem vorgeschriebenen Ausbreitungs-

modell AUSTAL 2000 mit dem Programm AUSTAL View Version 8.6.0 von Lakes Environmental Software 

& ArguSoft durchgeführt worden. 

Die Rechnungsergebnisse (ermittlte Jahreshäufigkeiten Geruch) sind durch das Programm AUSTAL 

View Version 8.6.0 für die Schweine mit dem tierartspezifischen Faktor 0,75, für die Rinder und Pferde 

mit dem tierartspezifischen Faktor 0,5 (Grassilagerung und Legehennen gehen mit 1,0 ein) korrigiert 

worden und geben somit die belästigungsrelevante Kenngröße wieder. 

Nach dem Erlass des MLUR und des Innenministeriums vom 04.09.2009 ist in der Regel die 

belästigungsrelevante Kenngröße von 0,15 bzw. entsprechend 15% der bewerteten Jahresstunden 

gegenüber einem Dorfgebiet und Häusern im Außenbereich und die belästigungsrelevate Kenngröße 

von 0,10 bzw. entsprechend 10% der bewerteten Jahresstunden gegenüber einem Wohngebiet 

einzuhalten. In Einzelfällen sind Überschreitungen dieser Immissionswerte zulässig, wenn z.B. eine 

Vorbelastung durch gewachsene bzw. ortsübliche Strukturen vorliegt. Nach der GIRL-SH kann dann in 

besonders gelagerten Einzelfällen aus ein Immissionswert von 0,20 (entspricht 20% Jahresstunden) 

überschritten werden. Grenzt ein Wohngebiet an den Außenbereich an, ist hier ein höherer 

Immissionswert anzusetzen, der jedoch den Immissionswert für Dorfgebiete (0,15) nicht überschreiten 

sollte. In der GIRL-SH wird der Außenbereich mit dem Dorfgebiet gleichgesetzt, einen Immissionswert 

für den Außenbereich enthält die GIRL-SH nicht. Wohnhäuser im Außenbereich sind jedoch gegenüber 

Geruchsemissionen aus Tierhaltungen im Sinne des § 35 BauGB weniger schutzwürdig als 

Wohnbebauung im Dorfgebiet (vgl. Urteil des OVG Schleswig vom 09.12.2010 ς 1 LB 6/10 und des OVG 

NRW vom 25.03.2009 ς 7 D 129/07.NE). In der bundesweiten Genehmigungspraxis wird ein 

Immissionswert von bis zu 0,25 bzw. 25% Jahresstunden für den Außenbereich als zulässig angesehen. 
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Abbildung 9: Auszug Immissionsschutz-Stellungnahme, Quelle: Landwirtschaftskammer S-H 

Das grafische Ergebnis ist in Kapitel 9 in Höhe der zu erwartenden belästigungsrelevanten Kenngrößen 

unter Berücksichtigung des tierspezifischen Faktors dargestellt worden. 

Die Fläche des Plangebietes ist am nordwestlichen Rand der vorangegangenen Grafik zu verorten. Im 

Bereich des Vorhabengebietes werden Werte von ca. 8 % Jahresstunden nachgewiesen, somit ist die 

Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde 

Schulendorf unter Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. 

9 Örtliche Bauvorschriften § 84 LBO 

Der städtebaulichen Konzeption folgend, werden gestalterische Festsetzungen in einem gewissen 

Maße vorgenommen, um zu gewährleisten, dass sich innerhalb des Plangebietes ein stimmiges 

Ortsbild entwickelt und sich die künftigen Gebäude in die angrenzenden Wohngebiete einfügen. 

Dacheindeckungen 

In den Allgemeinen Wohngebieten 1 und 2 (WA 1 und 2) sind nur nicht hochglänzende 

Dacheindeckungsmaterialien in den Farben rot, rotbraun, grau und antrahzit für das Hauptgebäude 

oder Gründächer mit lebenden Pflanzen zulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig. 


